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Ehrenamtliche Richter

Teresa Fuchsberger: Reform oder 
Abschaffung der Laiengerichtsbarkeit 
im österreichischen Strafrecht? 
Wien: NWV im Verl. Österreich 2025. 
162 S. (Schriftenreihe der Vereinigung 
Österreichischer StrafverteidigerInnen; 
Bd. 42) Print-Ausg.: ISBN 978-3-7083-4266-5 
€ 56,42 (Deutschland); € 58,00 (Österreich)
Die von der Universität Salzburg 2024 angenommene Dis-
sertation analysiert  – mit Seitenblick auf weitere EU-Staa-
ten – das in Österreich vorhandene klassische Schwurgericht 
in einer stufenweisen Fragestellung seiner Reformierbarkeit, 
Ersetzung durch das (ggf. reformierte) Schöffengericht bis hin 
zur Abschaffung jeder Beteiligung der Zivilgesellschaft an der 
Strafgerichtsbarkeit. Die Vereinigung Österreichischer Straf-
verteidigerInnen hat das Werk in ihre Schriftenreihe aufge-
nommen, weil auch die Anwaltsorganisation über diese Frage 
diskutiert und sich in der Generalversammlung 2017 mit gro-
ßer Mehrheit für eine reformierte Geschworenengerichtsbar-
keit ausgesprochen hat.

Zentrales Ergebnis der Arbeit ist, dass das Geschworenen-
gericht klassischer Prägung, in dem eine Jury über den Schuld-
spruch entscheidet, abgeschafft werden soll. Die Ersetzung 
durch ein Schöffengericht wird unter die zwingende Voraus-
setzung gestellt, dass die Schöffen über eine juristische Qualifi-
kation verfügen müssen, andernfalls die gänzliche Abschaffung 
der Laiengerichtsbarkeit empfohlen wird. Diese Qualifikation 
vorausgesetzt, entwickelt die Autorin eine Reihe von Reform-
vorschlägen für das Schöffengericht wie – bei dessen Beibehal-
tung – für das Geschworenengericht. Letzteres sollte ein un-

beschränktes Fragerecht sowie ein durch die Berufsrichter nur 
einstimmig abzulehnendes Beweisantragsrecht erhalten. An 
der Beratung der Jury soll ein Berufsrichter ohne Stimmrecht 
teilnehmen, für den Wahrspruch eine Begründungspflicht ein-
geführt werden. Interessant ist, dass die Autorin prima vista 
Geschworenen wie Schöffen bestimmte Kompetenzen ab-
sprechen will. „Absolut politische Delikte“ sollen einem Einzel-
richter oder einem Senat aus drei Berufsrichtern vorbehalten 
bleiben, dem Schöffengericht die Zuständigkeit für (schwere) 
Sexualdelikte entzogen werden; hilfsweise sollen die Schöffen 
als Psychologen, Mitarbeiter von Opfereinrichtungen bzw. Ge-
waltschutzzentren entsprechend geschult sein. Ergänzt wer-
den die Vorschläge durch Überlegungen, ob die Möglichkeiten 
zur Anfechtung eines Urteils erweitert werden sollen.

Rechtspolitisch enthält die Schrift eine Reihe diskussions-
würdiger, lösungsorientierter Vorschläge, die auch für das 
deutsche System von Interesse sind. Insoweit muss ein Ergeb-
nis der Studie, eine Vereinheitlichung der Laiengerichtsbarkeit 
in der EU sei nicht umsetzbar, mit Zurückhaltung betrachtet 
werden. Es sei auf die Bestrebungen des Europäischen Netz-
werks der Vereinigungen Ehrenamtlicher Richter (ENALJ) ver-
wiesen, das eine Harmonisierung der Laienbeteiligung unter 
Beibehaltung essenzieller Eigenarten anstrebt. Diese kann 
z. B. den Gedanken der Dissertation aufnehmen, die Teilha-
be an der Rechtsprechung nicht auf die Staatsbürger zu be-
grenzen, sondern auf die (EU-)Einwohner auszudehnen. Unter 
wissenschaftlichen Aspekten betrachtet, merkt man der Dis-
sertation deutlich an, dass ihr Ergebnis ein erstrebtes, nicht 
abgeleitetes ist. Sie ist von dem unerschütterlichen Glauben 
getragen, allein das juristische Studium befähige zu einer un-
abhängigen und neutralen Urteilsfindung. (hl)

Politik

Ulrike Guérot: ZeitenWenden – Skizzen 
zur geistigen Situation der Gegenwart. 
Neu-Isenburg: Westend-Verl. 2025. 224 S. 
ISBN 978-3-86489-485-5 € 24,00
„Ich habe nicht mehr viel zu verlieren“, verkündet uns Ulrike 
Guérot in ihren „Skizzen zur geistigen Situation der Gegenwart“ 
freimütig und liefert die Abrechnung mit der „extremisierten 
Mitte“ in einem maliziösen Spaziergang durch die „Zeitenwen-
den“ gleich mit: Abschied von dieser Art Demokratie, Abschied 
von der Vernunft, Abschied von dieser Art Europa. Von Plato bis 
Sartre, von Kant bis Winkler bedient sie in wechselnden Bildern 
den Reißwolf, um die Fassade der „simulativen Demokratie“ 

(Ingolfur Blühdorn) einzureißen, in der die „Polis“ (Aristoteles) 
der „Stasis“ (Giorgio Agamben) gewichen ist, einer „gestockten 
Gesellschaft“, die nicht mehr zu Kompromissen fähig ist, son-
dern in der Sehnsucht nach Eindeutigkeit, erstarrt in „political 
correctness“, die res publica strukturell reformunfähig macht: 
„form follows function“ vice versa „function follows form“. Eine 
Gesellschaft, in der dem Menschen in der Pandemie das Klo-
papier zu kaufen empfohlen wurde, gleichzeitig dem Bürger die 
Grundrechte gestohlen wurden. Sie folgert: „Je unbestimmter 
die Rechtsbegriffe, desto autoritärer das System.“

Sie geißelt das Versagen des Staates, das Denken in Gei-
selhaft zu nehmen: „Demokratie ist eine permanente Revol-
te“ – kein Zustand, sondern ein Prozess. Die Ausgeburten der 
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